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Berechnung des Median für klassierte Daten – Lernziele 

Das vorliegende Arbeitsblatt erörtert am Beispiel der Entwicklung sozialversicherungspflichtiger 
Bruttoarbeitsentgelte sowohl das theoretische als auch in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
verwendete Berechnungsverfahren für den Median bei klassierten Daten.  

Ziel ist es, sowohl die Anwendungsvoraussetzungen und Berechnungsschritte als auch die Bedeutung 
herauszustellen. Der Leser ist anschließend in der Lage, eigenständig Medianberechnungen bei 
vorliegendem klassiertem Datenmaterial vorzunehmen und die Berechnungsergebnisse inhaltlich zu 
interpretieren. 
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Symbolsammlung 
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Begriffliche Klärungen 

Merkmalsausprägungen: So werden diejenigen Werte bezeichnet, die eine Variable annehmen kann. 
Z.B. hat die Variable "Geschlecht" die beiden Merkmalsausprägungen "männlich" und "weiblich".  

Klassierte Daten: Oft ist es nicht sinnvoll, Merkmale mit stetiger Ausprägung beliebig genau 
anzugeben, so dass diese klassiert ausgewertet werden. Außerdem ist jeder Messung aufgrund der 
Möglichkeiten der Messmethodik Grenzen gesetzt, was die Genauigkeit der Angabe betrifft. Es 
werden somit Klassen aus den Daten gebildet, die unterschiedlich große aneinandergrenzende 
Intervalle bilden. 

Urliste: Dabei handelt es sich um eine Liste oder Tabelle, in der die jeweilige Merkmalsausprägung eines 
Merkmals für jede untersuchte statistische Einheit einer statistischen Erhebung enthalten ist. Die 
Urliste ist der Ausgangspunkt für die weiteren statistischen Analysen, sie enthält jedoch noch keine 
Zusammenfassungen (z. B. in Klassen) oder Sortierungen. Es handelt sich um eine Datentabelle in 
ihrem ursprünglichen Zustand. Alternativ spricht man auch von Rohdaten. 

Variablen: Als Variable wird das vom Forscher an der Untersuchungseinheit erhobene Merkmal und 
damit die interessierende Eigenschaft an der Untersuchungseinheit bezeichnet. Z. B. durch 
Befragung oder Beobachtung werden diese Eigenschaften erhoben. Konkrete Variablen sind u. a. 
"Lebensalter", "Arbeitszufriedenheit", "Geschlechtszugehörigkeit". 

Variablen unterschieden nach Wertebereich 

Qualitative Variablen: Die Merkmalsausprägungen werden hinsichtlich ihrer unterschiedlichsten Art 
differenziert; sie sind immer diskret (z. B. "Parteipräferenz"). 

Quantitative Variablen: Die Merkmalsausprägungen werden hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Größe 
unterschieden; sie können entweder diskret oder stetig sein (z. B. "Alter", "Noten"). 

Stetige Variablen: Innerhalb eines bestimmten Bereichs kann eine stetige Variable jeden beliebigen 
Wert annehmen. Es gibt keine Lücken oder Sprungstellen. Zwischen zwei Messwerten sind beliebig 
viele Zwischenwerte möglich (z. B. "Einkommen").  

Diskrete Variablen: Eine diskrete Variable kann lediglich bestimmte Werte annehmen. Es existieren 
Lücken bzw. Sprungstellen zwischen den Werten. In der Praxis werden oftmals diskrete Variablen 
als quasi-stetige Variablen aufgefasst (z. B. "Alter"). 

Dichotome Variablen: So werden Variablen mit lediglich zwei Merkmalsausprägungen bezeichnet (z. B. 
"Geschlecht"). 

Trichotome Variablen: So werden Variablen mit drei Merkmalsausprägungen bezeichnet (z. B. 
"Unterschicht", "Mittelschicht", "Oberschicht"). 

Polytome Variablen: So werden Variablen mit mehr als drei Merkmalsauprägungen bezeichnet (z. B. 
"Einkommen"). 
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Variablen unterschieden nach Beobachtbarkeit 

Manifeste bzw. empirische Variablen:  Diese sind direkt beobachtbar bzw. direkt messbar (z. B. 
"Altersangaben"). 

Latente bzw. theoretische Variablen: Sie sind nicht direkt beobachtbar und können nur durch 
relevante Indikatoren messbar gemacht werden (z. B. "Arbeitszufriedenheit"). 

Variablen unterschieden nach Skalen- bzw. Messniveau 

Nominalskalierte Variablen: Einzelne Merkmalsausprägungen können nicht rangmäßig unterschieden 
werden. Ebenso wenig können sie in eine Reihenfolge gebracht werden. Sie stellen Benennungen 
von Kategorien dar; diese wiederum müssen vollständig sein und sich gegenseitig ausschließen. Die 
Nominalskala stellt das niedrigste Messniveau dar. Beispiele: "Geschlecht", "Nationalität".  

Ordinalskalierte Variablen: Sie besitzen die gleichen Eigenschaften wie nominalskalierte Variablen. 
Zusätzlich können "größer/kleiner"-Aussagen zwischen den Merkmalsausprägungen getroffen 
werden und die jeweiligen Merkmalsausprägungen können rangmäßig der Reihenfolge nach 
geordnet werden. Jedoch können keine exakten Abstände zwischen den einzelnen 
Merkmalsausprägungen ausgemacht werden. Beispiele: "Noten", "Lebenszufriedenheit". 

Intervallskalierte Variablen: Hier können Merkmalsausprägungen nicht nur rangmäßig geordnet 
werden, sondern man kann auch die exakten Abstände zwischen den Ausprägungen angeben. 
Diese Abstände sind immer gleich groß. Ein Nullpunkt ist willkürlich festlegbar und hat keine 
inhaltliche Bedeutung; daher sind Aussagen über Verhältnisse unzulässig. Beispiele: 
"Intelligenzmessung", "Temperatur in Celsius oder in Fahrenheit". 
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1 Was ist der Median und wie erfolgt die Berechnung? 

Durch Tabellen und Diagramme lassen sich Verteilungen von Merkmalen bzw. Variablen ohne 
Informationsverlust darstellen. Treffende Maßzahlen tragen dazu bei, Informationen bewusst zu 
verdichten, um spezifische Eigenschaften zu betonen und die Vergleichbarkeit von Verteilungen zu 
gewährleisten. Bei den statistischen Maßzahlen unterscheidet man zwischen Schiefemaßen, 
Streuungsmaßen und Lagemaßen. Letztgenannte geben an, wo sich die Zentren der Verteilung 
befinden. Der Median ist ein solches Lagemaß.  

Eine vorteilhafte Eigenschaft des Median ist die ausgeprägte Robustheit gegen extreme Werte 
(sogenannte "Ausreißer"). Im Gegensatz zum arithmetischen Mittel haben sehr kleine oder sehr große 
Werte (fast) keinen Einfluss auf den Wert des Median.  

Dabei stellt der Median  denjenigen Merkmalswert eines mindestens ordinalskalierten Merkmals 
dar, den mindestens 50 Prozent aller Merkmalswerte einer geordneten Stichprobe vom Umfang 
n unterschreiten und den mindestens 50 Prozent aller Merkmalswerte überschreiten. 

Bei ordinalskalierten und geordneten vorliegenden Messwerten , auch als Urliste 
bezeichnet, ist der Median wie folgt definiert: 

Formel 1: Median bei ordinalskalierten Werten 

Ist das Merkmal hingegen intervall- oder ratioskaliert, d. h. metrisch, so wird der Median wie folgt 
berechnet: 

Formel 2: Median bei intervall- oder ratioskalierten Werten 

2 Welche Eigenschaften besitzt der Median? 

Der Median weist eine Reihe besonderer Eigenschaften auf. Unter anderem ist er derjenige Wert, 
welcher die Summe der Absolutbeträge der Abstände zu den Messwerten  minimiert. 
Damit erfüllt der Median die mathematische Bedingung: 

Formel 3: Minimumfunktion 
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Voraussetzung für die obige Aussage ist ein Vorliegen metrischer Merkmale. 

3 Wie erfolgt in der Theorie die Berechnung des Median für klassierte 
Daten? 

Im Gegensatz zu diskreten Merkmalen, die nur bestimmte Werte annehmen und zwischen den Werten 
Lücken oder Sprungstellen aufweisen (z. B. Anzahl sozialversicherungspflichtige Beschäftigte), können 
stetige Merkmale alle Werte aus einem Intervall annehmen. In der Praxis werden quantitative Merkmale 
als stetig behandelt, wenn sie sehr viele Merkmalsausprägungen besitzen (z. B. sozialversicherungs-
pflichtige Bruttoarbeitsentgelte). Analog zu einem diskreten Merkmal bildet die Urliste  bei 
einem stetigen Merkmal den Ausgangspunkt der statistischen Analyse. Der zugehörige geordnete 
Datensatz lautet , wobei  gilt. 

Da ein stetiges Merkmal sehr viele Merkmalsausprägungen besitzt, wäre eine Häufigkeitstabelle, wie sie 
im Fall eines diskreten Merkmals gebildet würde, sehr unübersichtlich. Daher werden sogenannte 
Klassen gebildet. Darin sind mehrere Werte zusammengefasst. Die Untergrenze der i-ten Klasse wird 
mit  und die Obergrenze mit  bezeichnet. Bis auf die erste Klasse gehört die Obergrenze zur 

Klasse, die Untergrenze hingegen nicht. Das Intervall  bildet folglich die erste Klasse, während die 

i-te Klasse für  von der Form  ist, die auch als links offene oder rechts abgeschlossene 
Klasse bezeichnet wird. 

Sei für  die absolute Häufigkeit  und die relative Häufigkeit  der i-ten Klasse gegeben. 
Dann lautet der allgemeine Aufbau einer Häufigkeitstabelle mit klassierten Werten: 

Tabelle 1: Allgemeiner Aufbau einer Häufigkeitstabelle mit klassierten Daten 

Anwendungsbeispiel 1: 

Gegeben sei die stetige Variable Bruttojahresarbeitsentgelt (in Tausend Euro) von Berufsanfängern. Die 
zugehörige Urliste (n = 25) sehe folgendermaßen aus: 

27, 27, 38, 28, 28, 28, 29, 38, 37, 26, 31, 25, 29, 

32, 23, 26, 24, 23, 31, 28, 37, 33, 26, 23, 30. 

Der zugehörige geordnete Datensatz lautet: 
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23, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 

28, 29, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 37, 37, 38, 38. 

Liegen die Daten - wie oben dargestellt - als geordnete Liste vor, so wird der Median gemäß Formel 2 
auf Seite 8 berechnet. Er lautet:  (Tausend Euro). 

Die Häufigkeitstabelle mit den absoluten und relativen Häufigkeiten sieht für das obige 
Anwendungsbeispiel bei Bildung von vier Klassen wie folgt aus: 

Tabelle 2: Häufigkeitstabelle mit vier Klassen 

Bei Scott (1992), Heiler & Michels (1994) finden sich eine Vielzahl von Vorschlägen zur Bestimmung der 
Klassenanzahl. Aufgrund des inhaltlichen Umfangs werden diese hier nicht diskutiert. 

Um grafisch einen Überblick über die Verteilung der relativen Häufigkeiten zu bekommen, erfolgt die 
Darstellung in einem Histogramm. Dabei wird in einem rechtwinkligen Koordinatensystem über jede 
Klasse ein Rechteck abgetragen, so dass dessen Fläche der relativen Häufigkeit der Klasse entspricht. 
Als Höhe des Rechtecks wird der Quotient aus relativer Häufigkeit  und Klassenbreite  gewählt. 

Die zugehörige Funktion wird als empirische Dichtefunktion  mit  

Formel 4: Empirische Dichtefunktion 

bezeichnet. 

Die empirische Dichtefunktion  bezogen auf das obige Beispiel lautet: 

Beispiel 1: Empirische Dichtefunktion 

Abbildung 1 zeigt das zugehörige Histogramm: 
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Abbildung 1: Histogramm am Beispiel der empirischen Dichtefunktion 

Daraus wird ersichtlich, dass fast die Hälfte der Berufsanfänger ein Bruttojahresarbeitsentgelt zwischen 
mehr als 25 Tausend und 30 Tausend Euro verdient. 

Doch wie lässt sich der Median bei Vorliegen einer Häufigkeitstabelle von klassierten Daten annähernd 
genau ermitteln? Dies geschieht mithilfe der approximierenden empirischen Verteilungsfunktion 

. Der Median ist die Lösung der Gleichung: 

Dadurch das x als stetig angenommen wird, existiert stets ein mit , so dass 

gilt. Diese Lösung bezeichnen wir mit .  

Zur Bestimmung von  wird die empirische Dichtefunktion  aus Formel 4 auf Seite 10 als 

Ausgangspunkt herangezogen. Der Wert der approximierenden empirischen Verteilungsfunktion  an 

der Stelle x entspricht der Fläche unter der empirischen Dichtefunktion  bis zur Stelle x. Falls nun 

der gesuchte Wert x in der i-ten Klasse mit den Klassengrenzen  und  liegt, erhält man diesen Wert, 

indem die Fläche unter dem Histogramm bis zu der Stelle x bestimmt wird. 

Der Wert von  an der Untergrenze  beträgt . Hinzu kommt die Fläche innerhalb der 

Klasse . 

In Abbildung 2 ist diese Fläche schraffiert dargestellt: 
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Abbildung 2: Ermittlung der approximierenden empirischen Verteilungsfunktion 

Die Höhe der schraffierten Fläche beträgt  und die Breite , so dass damit die schraffierte 

Fläche den Wert  annimmt.  

Folglich gilt für die approximierende empirische Verteilungsfunktion: 

Formel 5: Approximierende empirische Verteilungsfunktion 

Dabei ist die approximierende empirische Verteilungsfunktion innerhalb jeder Klasse eine in x lineare 
Funktion der Form , da gilt: 

Formel 6: Alternative Darstellung der approximierenden empirischen Verteilungsfunktion 

Die approximierende empirische Verteilungsfunktion für das obige Beispiel lautet: 
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Beispiel 2: Approximierende empirische Verteilungsfunktion 

Tabelle 3 beinhaltet die berechneten zugehörigen Werte: 

Tabelle 3: Häufigkeitstabelle für das obige Anwendungsbeispiel mit allen Werten 

Abbildung 3 zeigt den Graphen der zugehörigen approximierenden empirischen Verteilungsfunktion und 
den Median auf der Abszisse: 

Abbildung 3: Approximierende empirische Verteilungsfunktion des Anwendungsbeispiels 

Bei Vorliegen einer Häufigkeitstabelle von klassierten Daten lässt sich der Median gemäß Formel 5 auf 
Seite 12 bestimmen, indem diese Gleichung nach der Variablen x aufgelöst wird. Nehmen wir nun an, 
dass der Median in Klasse  liegt, dann lässt sich diese Gleichung wie folgt umformen: 
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Formel 7: Mathematische Umformungen 

Da der Median laut Tabelle 3 auf Seite 13 in der Klasse 2, das heißt folglich im Intervall  liegen 
muss, ergibt sich unter Anwendung von Formel 7 auf dieser Seite: 

Beispiel 3: Berechneter Median auf Basis der klassierten Daten 

Der Median auf Basis der klassierten Häufigkeitsverteilung beträgt somit für das obige 
Anwendungsbeispiel  (Tausend Euro). 

Erkennbar ist der geringfügige Unterschied zu dem berechneten Wert auf Seite 10, der sich bei 
Vorliegen als geordnete Liste ergibt . Der Werteunterschied von 0,125 (Tausend Euro) 
resultiert aufgrund der Verwendung von klassierten Daten und des damit einhergehenden 
Informationsverlustes aufgrund des Einsatzes der approximativen empirischen Verteilungsfunktion . 
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4 Wie erfolgt in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit die Berechnung 
des Median für klassierte Daten? 

In der Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit liegen nach erfolgter Revision im August 2014 die 
Ergebnisse zu den Bruttomonatsentgelten in 50-Euro-Schritten vor, im Gegensatz zu 100-Euro-Schritten 
in der nicht-revidierten Statistik. Dabei führt die Verringerung der Klassenbreite nicht dazu, dass die 
Mindestfallzahl in der amtlichen Berichterstattung in Höhe von 500 heruntergesetzt wird. Denn je größer 
die Fallzahl, desto stabiler und unverzerrter sind die resultierenden statistischen Ergebnisse. Begründung 
für die 500er-Grenze ist die Überlegung, dass die Medianklasse mit ausreichend vielen Beobachtungen 
versehen ist, um bei theoretisch angenommener Gleichverteilung der Werte innerhalb dieser Klasse eine 
ausreichende Genauigkeit bei der Schätzung des Median zu erzielen.  

Da es in der Praxis einen hohen Aufwand bedeutet, die klassenspezifischen relativen Häufigkeiten hi 

sowie die empirische approximative Verteilungsfunktion an den unteren Klassengrenzen  zu 

bilden, kommt ein vereinfachtes Annäherungsverfahren zum Einsatz.  

Der Median wird approximativ mit klassierten Daten für Gruppen von Beschäftigten mit Entgeltangaben 
ermittelt. Genau wie in der nicht-revidierten Statistik, kann in der im August 2014 revidierten Statistik der 
Mittelwert nicht berechnet werden, da für viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der obersten, 
offenen Entgeltklasse, die jeweilige Höhe des tatsächlich erzielten Entgelts unbekannt ist. 

Anwendungsbeispiel 2: 

Anhand der Berechnung des Median für Deutschland vollzieht sich die Vorgehensweise bei der 
Bestimmung der relevanten Quantilsgrenzen nach dem folgenden Schema: 

1. Die 20.048.103 sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe (vgl. zur Definition
der Kerngruppe die Ausführungen im Methodenbericht "Bruttomonatsentgelte von Beschäftigten
nach der Revision 2014", Seite 8) am 31.12.2014 mit Entgeltangaben nach Höhe des Entgelts
(gemessen an der Zugehörigkeit zu einer Entgeltklasse) werden der Größe nach in zwei Hälften
sortiert.

2. Der Beschäftigte im Mittelpunkt der bundesweiten Verteilung fällt dabei in die Entgeltklasse über
3.000 Euro bis 3.050 Euro. In dieser Klasse gibt es 307.965 sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe. Die korrespondierende Anzahl sozialversicherungspflichtig
Beschäftigter in den Klassen unterhalb des Median beträgt 9.877.003.

3. Unter der Annahme, dass in dieser Entgeltklasse eine Gleichverteilung vorliegt, gilt nachfolgende
Berechnungsformel für die Ermittlung des Median:

https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Entgeltstatistik/Entgeltstatistik-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Bruttomonatsentgelte-nach-Revision-2014.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Damit ergibt sich zum 31.12.2014 ein Medianentgelt auf Bundesebene von gerundet 3.024 Euro. 

5 Übungsaufgabe 

Erstellen und bewerten Sie 

sowie 

a. gemäß dem Ansatz in Kapitel 3, Seite 9 bis 14, die approximative empirische
Verteilungsfunktion und die Medianentgelte für Deutschland und die Bundesländer

b. gemäß dem Ansatz der Statistik der Bundesagentur für Arbeit in Kapitel 4, Seite 15 bis 16,
die Medianentgelte für Deutschland und die Bundesländer.

Hinweise: 

• Die "Keine Angabe-Fälle" in obiger Excel-Dateien gehen nicht in die Medianberechnung ein.

• Zum Öffnen der Übungsdatei speichern Sie diese lokal ab und öffnen Sie sie anschließend mit 
Acrobat Reader.
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Diskutieren Sie anschließend die Ergebnisse für Deutschland und die Bundesländer: 

• Sind Unterschiede oder Gemeinsamkeiten erkennbar?
• Welche Ursachen könnten hierfür ausschlaggebend sein?
• Warum gehen "Keine Angabe-Fälle" nicht in den Medianberechnung ein?
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Statistik-Infoseite 

Im Internet stehen statistische Informationen unterteilt nach folgenden Themenbereichen zur Verfügung: 

Fachstatistiken: 
Arbeitsuche, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung 
Ausbildungsmarkt 
Beschäftigung 
Einnahmen/Ausgaben 
Förderung und berufliche Rehabilitation 
Gemeldete Arbeitsstellen 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 
Leistungen SGB III 

Themen im Fokus: 
Berufe 
Bildung 
Corona 
Demografie 
Eingliederungsbilanzen 
Entgelt 
Fachkräftebedarf 
Familien und Kinder 
Frauen und Männer 
Jüngere 
Langzeitarbeitslosigkeit 
Menschen mit Behinderungen 
Migration 
Regionale Mobilität 
Transformation 
Ukraine-Krieg 
Wirtschaftszweige 
Zeitarbeit 

Die Methodischen Hinweise der Statistik bieten ergänzende Informationen. 

Die Qualitätsberichte der Statistik erläutern die Entstehung und Aussagekraft der jeweiligen 
Fachstatistik. 

Das Glossar enthält Erläuterungen zu allen statistisch relevanten Begriffen, die in den verschiedenen 
Produkten der Statistik der BA Verwendung finden. 

Abkürzungen und Zeichen, die in den Produkten der Statistik der BA vorkommen, werden im 
Abkürzungsverzeichnis bzw. der Zeichenerklärung der Statistik der BA erläutert. 

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Ausbildungsmarkt/Ausbildungsmarkt-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Einnahmen-Ausgaben/Einnahmen-Ausgaben-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Foerderung-und-berufliche-Rehabilitation/Foerderung-und-berufliche-Rehabilitation-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Gemeldete-Arbeitsstellen/Gemeldete-Arbeitsstellen-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Grundsicherung-fuer-Arbeitsuchende-SGBII/Grundsicherung-fuer-Arbeitsuchende-SGBII-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Leistungen-SGBIII/Leistungen-SGBIII-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/Berufe-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Bildung/Bildung-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Corona/Corona-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Demografie/Demografie-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Eingliederungsbilanzen/Eingliederungsbilanzen-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Entgelt/Entgelt-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Fachkraeftebedarf/Fachkraeftebedarf-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Familien-Kinder/Familien-und-Kinder-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Frauen-und-Maenner/Frauen-und-Maenner-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Juengere/Juengere-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Langzeitarbeitslosigkeit/Langzeitarbeitslosigkeit-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Menschen-mit-Behinderungen/Menschen-mit-Behinderungen-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Migration/Migration-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Regionale-Mobilitaet/Regionale-Mobilitaet-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Transformation/Transformation-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Ukraine-Krieg/Ukraine-Krieg-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Ukraine-Krieg/Ukraine-Krieg-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Wirtschaftszweige/Wirtschaftszweige-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Zeitarbeit/Zeitarbeit-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodische-Hinweise/Meth-Hinweise-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Qualitaetsberichte/Qualitaetsberichte-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Definitionen/Glossar/Glossar-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Generische-Publikationen/Abkuerzungsverzeichnis.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Zeichenerklaerung.html?nn=2065302
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Auswertung

		Sozialversicherungpflichtig Vollzeitbeschäftigte (Arbeitsort) der Kerngruppe nach Klassen monatlicher Bruttoarbeitsentgelte

		Ausgewählte Regionen (Gebietsstand Juli 2021)

		31.12.2020, Datenstand: Juli 2021, Tabelle im Zellenbereich A4 bis L21. 

		Region		Insgesamt		davon: keine Angabe / keine Zuordnung zum monatlichen Bruttoarbeitsentgelt		davon: mit Angabe zum Entgelt		davon: 1 - 1000 €		davon: 1001 - 2000 €		davon: 2001 - 3000 €		davon: 3001 - 4000 €		davon: 4001 - 5000 €		davon: 5001 - 6000 €		davon: 6001 - 7000 €		davon: über 7000 €

		Insgesamt		21,632,602		180,559		21,452,043		235,020		2,310,447		5,684,101		5,402,988		3,193,265		1,801,438		2,821,932		2,852

		01 Schleswig-Holstein		611,211		5,146		606,065		7,018		72,574		189,348		166,193		78,179		39,531		53,222		0

		02 Hamburg		670,041		7,338		662,703		6,009		53,394		135,858		154,940		109,043		73,737		129,722		0

		03 Niedersachsen		1,902,557		15,402		1,887,155		23,156		216,249		545,674		491,135		271,611		146,898		191,879		553

		04 Bremen		210,723		2,042		208,681		2,094		20,794		49,740		50,196		36,188		20,795		28,874		0

		05 Nordrhein-Westfalen		4,565,428		40,417		4,525,011		56,582		442,122		1,140,481		1,209,737		707,343		375,959		591,564		1,223

		06 Hessen		1,715,986		15,233		1,700,753		18,246		150,018		383,209		407,485		266,741		163,958		310,818		278

		07 Rheinland-Pfalz		908,885		7,913		900,972		11,906		95,266		243,201		246,763		135,520		70,295		98,015		anonymisiert

		08 Baden-Württemberg		3,156,125		25,941		3,130,184		31,156		247,114		663,570		803,169		532,108		323,897		529,102		68

		09 Bayern		3,737,380		28,797		3,708,583		35,938		319,285		914,683		952,614		575,897		326,823		583,284		59

		10 Saarland		252,575		2,016		250,559		3,413		26,011		63,060		70,884		45,192		19,614		22,357		28

		11 Berlin		966,114		9,185		956,929		14,598		102,454		243,011		226,029		144,480		92,061		134,295		anonymisiert

		12 Brandenburg		534,744		3,900		530,844		4,744		98,991		199,161		117,874		54,456		26,779		28,509		330

		13 Mecklenburg-Vorpommern		361,804		3,186		358,618		2,983		75,675		138,532		75,832		32,975		17,192		15,429		0

		14 Sachsen		1,011,060		6,438		1,004,622		7,796		195,343		375,882		202,647		105,822		55,775		61,303		54

		15 Sachsen-Anhalt		504,806		3,720		501,086		4,441		92,614		193,752		111,745		50,354		25,623		22,373		184

		16 Thüringen		522,535		3,840		518,695		4,894		102,446		204,790		115,642		47,283		22,443		21,129		68

		Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, werden anonymisiert.

		Erstellungsdatum: 10.08.2021, Statistik-Service West
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Hinweis Entgelt

		Beschäftigungsstatistik

		Stand: 28.06.2021

		Methodische Hinweise zu sozialversicherungspflichtigen Bruttomonatsentgelten

		Kurzbeschreibung

		Die Entgeltstatistik ist Bestandteil der Beschäftigungsstatistik und liefert ein differenziertes Bild über die sozialversicherungspflichtigen Bruttomonatsentgelte inkl. Sonderzahlungen der Beschäftigten. Die Entgeltinformationen stammen aus den Arbeitgebermeldungen zur Sozialversicherung, die eine Vollerhebung der Beschäftigten in Deutschland darstellen.

		Bruttomonatsentgelt

		Es handelt sich um das Arbeitsentgelt vor Abzug von Steuern (Lohnsteuer, Solidaritätsbeitrag, gegebenenfalls Kirchensteuer) und Sozialversicherungsbeiträgen (in der Regel Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung). Dazu gehören auch
•  Urlaubs- und Weihnachtsgelder, Tantiemen, Gratifikationen,
•  Mehrarbeits-/Überstundenvergütungen und Mehrarbeitszuschläge,
•  Familienzuschläge,
•  Gefahrenzuschläge und Schmutzzulagen sowie
•  Provisionen und Abfindungen.


		Auswertungen über das Entgelt sind aufgrund der Verfahrensregeln des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung nur für den Stichtag 31. Dezember sinnvoll und aussagekräftig.

		Um vergleichbare Angaben zu erhalten, werden die Entgeltangaben 

A. auf einen einheitlichen monatlichen Zeitraum normiert und 
B. auf sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte einer Kerngruppe bezogen.  

		A. Die Berechnung

		Zwar werden die Entgelte für Beschäftigte zum Stichtag 31. Dezember gemessen, aber ihre sozialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelte beziehen sich immer auf den ganzen, bis zu diesem Tag durchgehenden Beschäftigungszeitraum. Dies geschieht durch die Berechnung des durchschnittlichen individuellen Bruttomonatsentgelts nach folgender Formel:

		Durchschnittliches individuelles Bruttomonatsentgelt ist gleich Entgelte in Euro durch Beschäftigungstage mal 365,25 durch 12

		Der Faktor 365,25 stellt die Gültigkeit der Berechnung sowohl für Gemein- als auch für Schaltjahre sicher.

Der Beschäftigungszeitraum kann das gesamte Kalenderjahr, im Extremfall aber auch nur einen Tag (den 31. Dezember) umfassen. Insbesondere bei der Berechnung durchschnittlicher Bruttomonatsentgelte bei kurzen Beschäftigungszeiträumen können sich deutlich überhöhte Werte ergeben. Umgekehrt kann bei bestimmten Konstellationen das Entgelt für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte unter der Geringfügigkeitsgrenze liegen.

Die Geringfügigkeitsgrenze liegt seit Januar 2013 bei 450 Euro, bis Dezember 2012 lag sie bei 400 Euro.

		B. Die Kerngruppe

		Die Darstellungen und Analysen werden in der Regel auf sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe eingeschränkt. Die Kerngruppe bildet arbeitsmarktkonform Beschäftigte ab, die ein Marktentgelt erzielen. Durch diese Eingrenzung sind Vergleiche mit hoher Aussagekraft möglich, die nicht durch unterschiedliche gesetzliche Regelungen oder durch verschiedene Ausprägungen an Teilzeitbeschäftigung verzerrt sind. 

		In die Berechnung fließen Beschäftigte der Kerngruppe ein, die am 31. Dezember vollzeitbeschäftigt waren. Dennoch kann in früheren Monaten des Kalenderjahres eine Teilzeitbeschäftigung im gleichen Beschäftigungsverhältnis vorgelegen haben.

		Die Kerngruppe umfasst alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) abzüglich der Beschäftigten, für die eine besondere (gesetzliche) Vergütungsregelung zur Ausbildung, zur Jugendhilfe, zur Berufsförderung, zu Tätigkeiten in Behindertenwerkstätten oder zu Freiwilligendiensten gilt.

		Im Einzelnen gehören zur Kerngruppe folgende Personengruppen aus dem Meldeverfahren zur Sozialversicherung:
•  Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale
•  Nebenerwerbslandwirte
•  Nebenerwerbslandwirte saisonal bedingt
•  Unständig Beschäftigte (Meldung des Arbeitgebers)
•  Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters
•  Seeleute und Seelotsen
•  In der Seefahrt beschäftigte versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters
•  Unständig Beschäftigte (Meldung der Krankenkasse)  

		Die Aussagekraft von Auswertungen zum Entgelt von Personengruppen außerhalb der Kerngruppe ist eingeschränkt.

		Beitragsbemessungsgrenze

		Das sozialversicherungspflichtige Bruttomonatsentgelt ist von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung zu melden. Bei der Beitragsbemessungsgrenze handelt es sich um die Einkommenshöhe, bis zu der die Rentenversicherung Beiträge von den Beitragspflichtigen erhebt. Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze sind nicht rentenversicherungspflichtig. Die Bundesregierung passt die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung jährlich an. Die Grundlage hierfür bildet das Durchschnittseinkommen in Deutschland.

		Median und Quantile

		Die  Begrenzung der Einkommensverteilung am oberen Rand hat zur Folge, dass die Berechnung des arithmetischen Mittels methodisch nicht sinnvoll ist, da die tatsächlichen Bruttomonatsentgelte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze nicht bekannt sind. Ein geeignetes Mittel, um die Streuung der Entgelte zu charakterisieren, sind Quantile. Dabei wird die Anzahl der Personen in der Kerngruppe in gleichgroße Gruppen geteilt.

Die Entgeltstatistik betrachtet üblicherweise den Median. Er teilt die Entgelte in zwei Hälften: Eine Hälfte der Beschäftigten erzielt ein Entgelt unter dem Medianwert, das Entgelt der anderen Hälfte liegt über dem Median.

Der Median ist – anders als das arithmetische Mittel – gegenüber sogenannten Ausreißern robust, also gegenüber Werten, die extrem von anderen Werten abweichen. Da die Einkommensverteilung der Beschäftigten in den statistischen Auswertungssystemen der BA nur in klassierter Form (50-Euro-Schritte) vorliegt, kommt zur Berechnung des Medians eine Näherungslösung zur Anwendung.

		Unterer Entgeltbereich

		Als Beschäftigte des unteren Entgeltbereichs gelten Personen, die in sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung weniger als 2/3 des Medianentgelts aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten erzielen (Schwelle des unteren Entgeltbereichs). Diese Definition legt auch die „Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)“ zu Grunde.

Für West- und Ostdeutschland sind unterschiedliche Schwellen des unteren Entgeltbereichs definiert.

		Mindestfallzahlen und Medianentgelte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze

		Bei einer zu geringen Anzahl an Beschäftigten ist die Aussagekraft von Entgeltverteilungen eingeschränkt. Gleiches gilt für Medianentgelte und andere Verteilungsparameter sowie die Anzahl an Beschäftigten im unteren Entgeltbereich. Deshalb veröffentlicht die Statistik der BA keine Daten zu Entgeltverteilungen, Medianentgelten und anderen Verteilungsparametern sowie Beschäftigten im unteren Entgeltbereich in Regionen bzw. bei Merkmalskombinationen mit weniger als 500 Beschäftigten. In diesen Fällen ersetzt das Zeichen „X“ den Wert.

In der Berichterstattung der Entgeltstatistik werden Medianentgelte und andere Verteilungsparameter nicht ausgewiesen, wenn sie in der Entgeltklasse der Beitragsbemessungsgrenze liegen oder höher ausfallen. In diesen Fällen ersetzt das Zeichen „>“ den Wert.

		Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot der BA-Statistik:

		Methodenbericht „Bruttomonatsentgelte von Beschäftigten nach der Revision 2014“ 
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https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Bruttomonatsentgelte-nach-Revision-2014.pdf?__blob=publicationFile

Hinweise SVB GB

		Beschäftigungsstatistik

		Stand: 06.03.2020

		Methodische Hinweise zu sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten

		Grundlage der Statistik bildet das Meldeverfahren zur Sozialversicherung, in das alle Arbeitnehmer (einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten) einbezogen sind, die der Kranken- oder Rentenversicherungspflicht oder der Versicherungspflicht nach dem SGB III unterliegen. Auf Basis der Meldungen zur Sozialversicherung durch die Betriebe wird vierteljährlich (stichtagsbezogen) mit 6 Monaten Wartezeit der Bestand an sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten ermittelt.


		Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte umfassen alle Arbeitnehmer, die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind oder für die Beitragsanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung zu zahlen sind. Dazu gehören insbesondere auch Auszubildende, Altersteilzeitbeschäftigte, Praktikanten, Werkstudenten und Personen, die aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis zur Ableistung  von gesetzlichen Dienstpflichten (z. B.  Wehrübung) einberufen werden. Nicht  zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen dagegen  Beamte, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Berufs- und Zeitsoldaten sowie Wehr- und Zivildienstleistende (siehe o. g. Ausnahme).


		Als Midijobs bezeichnet man Beschäftigungsverhältnisse mit einem Arbeitsentgelt im Bereich von 450,01 bis 1300 Euro im Monat (bis 31.12.2012: von 400,01 bis 800 Euro; bis 30.06.2019: von 450,01 bis 850 Euro). Seit dem 1. Juli 2019 nennt man jenen Bereich nicht mehr Gleitzone, sondern „Übergangsbereich“.
Um Midijobber im Übergangsbereich als Geringverdiener zu entlasten, resultieren die Arbeitnehmeranteile aus einer reduzierten Bemessungsgrundlage. Bis zum 30.06.2019 führte die Reduzierung der Arbeitnehmerbeiträge zur Rentenversicherung bei Midijobs auch zu geminderten Rentenansprüchen, es sei denn, der Beschäftigte hat auf die Anwendung der Gleitzonenregelung in der Rentenversicherung ausdrücklich verzichtet. Dies ist im Übergangsbereich seit dem 01.07.2019 nicht mehr der Fall. Die verminderte Beitragsbemessungsgrundlage spielt für die Entgeltpunkte in der Rentenversicherung keine Rolle mehr. Damit entfällt auch die Notwendigkeit für Arbeitnehmer, auf die Anwendung der Gleitzone in der Rentenversicherung zu verzichten, um Rentennachteile zu vermeiden.
In der Statistik über Midijobs wird unterschieden nach:
•  Monatliches Arbeitsentgelt liegt durchgehend innerhalb des Übergangsbereichs
•  Monatliches Arbeitsentgelt liegt sowohl innerhalb als auch außerhalb des Übergangsbereichs („Mischfälle“)
Auswertungen zu den Midijobs können nicht quartalsweise, sondern nur zum Stichtag 31.12. vorgenommen werden. Nur für diesen Stichtag liegen weitgehend vollzählige Angaben über Beschäftigungen im Übergangsbereich vor. Auswertungen zu den Midijobs liegen ab dem Stichtag 31.12.2003 vor.


		Zu den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen zählen Arbeitsverhältnisse mit einem niedrigen Lohn (geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder mit einer kurzen Dauer (kurzfristige Beschäftigung). Beide werden auch als „Minijob“ bezeichnet.


		Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung (§ 14 SGB IV) regelmäßig im Monat die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreitet. Die Geringfügigkeitsgrenze beträgt bis einschließlich zum 31.12.2012 400 Euro und ab dem 01.01.2013 450 Euro. Regelmäßig bedeutet, dass, wenn die Grenze von 450 Euro nur gelegentlich und nicht vorhersehbar überschritten wird, trotzdem eine geringfügig entlohnte Beschäftigung vorliegt.
Eine Berichterstattung der ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigten erfolgt seit dem Stichtag 30.6.1999, geringfügig entlohnte Beschäftigte im Nebenjob können ab dem Stichtag 30.6.2003 ausgewertet werden.


		Auch die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See veröffentlicht Daten über geringfügig entlohnte Beschäftigte im Rahmen eines vierteljährlichen Geschäftsberichts. Diese Daten stellen keine amtliche Statistik dar und sind nicht geeignet, statistische Aussagen über die Entwicklung der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssituation in Deutschland zu treffen. Ebenso wenig sind sie eine verlässliche Grundlage für Erwerbstätigenrechnungen oder Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR). Sie liefern vielmehr Informationen über die Geschäftsprozesse der Minijob-Zentrale; es handelt sich somit um Geschäftsdaten. Daher sind die Daten auch nicht mit den statistischen Daten der BA, welche die amtliche Statistik über geringfügig entlohnte Beschäftigte führt, vergleichbar.

		Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV vor, wenn die Beschäftigung für eine Zeitdauer ausgeübt wird, die im Laufe eines Kalenderjahres, oder auch kalenderjahrüberschreitend, auf nicht mehr als drei Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich (z. B. durch einen auf längstens ein Jahr befristeten Rahmenarbeitsvertrag) begrenzt ist (im Zeitraum vor dem 01.01.2015 lagen die Fristen bei zwei Monaten oder insgesamt 50 Arbeitstagen). 
Auswertungen zu ausschließlich kurzfristig Beschäftigten sind ab Januar 2000 möglich. Kurzfristig Beschäftigte insgesamt sowie kurzfristig Beschäftigte im Nebenjob sind ab April 2003 auswertbar.
Diese weitere Unterteilung der Daten über kurzfristig Beschäftigte in ausschließlich und im Nebenjob kurzfristig Beschäftigte ist allerdings aus Geheimhaltungsgründen nicht zu empfehlen, da die Fallzahlen relativ gering sind.

		Werden von einer Person mehrere geringfügige Beschäftigungen ausgeübt, gelten folgende Regeln:
     1. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ist neben einer kurzfristigen Beschäftigung erlaubt.
     2. Bei der gleichzeitigen Ausübung von mehreren geringfügig entlohnten Beschäftigungen darf die 
         Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR nicht überschritten werden.                                              
     3. Bei der Ausübung von mehreren kurzfristigen Beschäftigungen darf die Grenze von drei Monaten oder 70
         Arbeitstagen, innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes, nicht überschritten werden.
Neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung ist die Ausübung einer geringfügigen (Neben-)Beschäftigung zulässig. Für den Fall, dass ein Arbeitnehmer neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern geringfügig entlohnte Beschäftigungen ausübt, gilt für die Bereiche der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, dass geringfügig entlohnte Beschäftigungen - mit Ausnahme einer geringfügig entlohnten Beschäftigung - mit einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen Beschäftigung zusammenzurechnen sind. Vgl. Richtlinien für die versicherungsrechtliche Beurteilung von geringfügigen Beschäftigungen (Geringfügigkeits-Richtlinien) vom 20. Dezember 2012.

		Mehrfachbeschäftigte, die gleichzeitig zwei oder mehr geringfügigen Beschäftigungen nachgehen, werden nur nach den Merkmalen der zuletzt aufgenommenen Beschäftigung ausgewiesen.

		Die erhobenen Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Eine Übermittlung von Einzelangaben ist daher ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden Zahlenwerte unter 3 und Daten, aus denen sich rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region oder in einem Wirtschaftszweig weniger als 3 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall). Hierbei gilt: Bei 3 bis 9 Betrieben, die hinter einer Beschäftigtenzahl stehen, darf keiner der Betriebe 50 oder mehr Prozent der Beschäftigten auf sich vereinen. Bei 10 oder mehr Betrieben dürfen auf keinen Betrieb 85 oder mehr Prozent der Beschäftigten entfallen.

		Weiterführende Informationen zur Statistik der sozialversicherungspflichtigen und geringfügigen Beschäftigung finden Sie unter:

		Qualitätsbericht Beschäftigung

		Copyright Statistik der Bundesagentur für Arbeit

		Arbeitsblatt 6 von 7

		zum Inhaltsverzeichnis

		Ende des Arbeitsblattes
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https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Qualitaetsberichte/Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-Beschaeftigung.pdf

Statistik-Infoseite

		Statistik-Infoseite

		Im Internet stehen statistische Informationen unterteilt nach folgenden Themenbereichen zur Verfügung:

		Fachstatistiken:

		Arbeitsuche, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung

		Ausbildungsmarkt

		Beschäftigung

		Einnahmen/Ausgaben

		Förderung und berufliche Rehabilitation

		Gemeldete Arbeitsstellen

		Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

		Leistungen SGB III

		Themen im Fokus:

		Berufe

		Bildung

		Corona

		Demografie

		Eingliederungsbilanzen

		Entgelt

		Fachkräftebedarf

		Familien und Kinder

		Frauen und Männer

		Langzeitarbeitslosigkeit

		Menschen mit Behinderungen

		Migration

		Regionale Mobilität

		Wirtschaftszweige

		Zeitarbeit

		Die Methodischen Hinweise der Statistik bieten ergänzende Informationen.

		Die Qualitätsberichte der Statistik erläutern die Entstehung und Aussagekraft der jeweiligen Fachstatistik.

		Das Glossar enthält Erläuterungen zu allen statistisch relevanten Begriffen, die in den verschiedenen Produkten der Statistik der BA Verwendung finden.

		Abkürzungen und Zeichen, die in den Produkten der Statistik der BA vorkommen, werden im 

		Abkürzungsverzeichnis

		beziehungsweise der Zeichenerklärung der Statistik der BA erläutert.

		Copyright Statistik der Bundesagentur für Arbeit

		Arbeitsblatt 7 von 7

		zum Inhaltsverzeichnis

		Ende des Arbeitsblattes und des Dokumentes
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Auswertung

																								Beschäftigungsstatistik



		Sozialversicherungpflichtig Vollzeitbeschäftigte (AO) der Kerngruppe nach Klassen monatlicher Bruttoarbeitsentgelte

		Ausgewählte Regionen (Gebietsstand Juli 2021)

		31.12.2020, Datenstand: Juli 2021





		Region		Insgesamt		davon

						keine Angabe / Zuordnung mgl		mit Angabe zum Entgelt		1 - 1000 €		1001 - 2000 €		2001 - 3000 €		3001 - 4000 €		4001 - 5000 €		5001 - 6000 €		6001 - 7000 €		über 7000 €

				1		2				3		4		5		6		7		8		9		10

		Insgesamt		21,632,602		180,559		21,452,043		235,020		2,310,447		5,684,101		5,402,988		3,193,265		1,801,438		2,821,932		2,852

		01 Schleswig-Holstein		611,211		5,146		606,065		7,018		72,574		189,348		166,193		78,179		39,531		53,222		-

		02 Hamburg		670,041		7,338		662,703		6,009		53,394		135,858		154,940		109,043		73,737		129,722		-

		03 Niedersachsen		1,902,557		15,402		1,887,155		23,156		216,249		545,674		491,135		271,611		146,898		191,879		553

		04 Bremen		210,723		2,042		208,681		2,094		20,794		49,740		50,196		36,188		20,795		28,874		-

		05 Nordrhein-Westfalen		4,565,428		40,417		4,525,011		56,582		442,122		1,140,481		1,209,737		707,343		375,959		591,564		1,223

		06 Hessen		1,715,986		15,233		1,700,753		18,246		150,018		383,209		407,485		266,741		163,958		310,818		278

		07 Rheinland-Pfalz		908,885		7,913		900,972		11,906		95,266		243,201		246,763		135,520		70,295		98,015		*

		08 Baden-Württemberg		3,156,125		25,941		3,130,184		31,156		247,114		663,570		803,169		532,108		323,897		529,102		68

		09 Bayern		3,737,380		28,797		3,708,583		35,938		319,285		914,683		952,614		575,897		326,823		583,284		59

		10 Saarland		252,575		2,016		250,559		3,413		26,011		63,060		70,884		45,192		19,614		22,357		28

		11 Berlin		966,114		9,185		956,929		14,598		102,454		243,011		226,029		144,480		92,061		134,295		*

		12 Brandenburg		534,744		3,900		530,844		4,744		98,991		199,161		117,874		54,456		26,779		28,509		330

		13 Mecklenburg-Vorpommern		361,804		3,186		358,618		2,983		75,675		138,532		75,832		32,975		17,192		15,429		-

		14 Sachsen		1,011,060		6,438		1,004,622		7,796		195,343		375,882		202,647		105,822		55,775		61,303		54

		15 Sachsen-Anhalt		504,806		3,720		501,086		4,441		92,614		193,752		111,745		50,354		25,623		22,373		184

		16 Thüringen		522,535		3,840		518,695		4,894		102,446		204,790		115,642		47,283		22,443		21,129		68

		Erstellungsdatum: 10.08.2021, Statistik-Service West																						© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

		*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
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				Beschäftigungsstatistik

				Stand: 28.06.2021

				Methodische Hinweise zu sozialversicherungspflichtigen Bruttomonatsentgelten

				Kurzbeschreibung

				Die Entgeltstatistik ist Bestandteil der Beschäftigungsstatistik und liefert ein differenziertes Bild über die sozialversicherungspflichtigen Bruttomonatsentgelte inkl. Sonderzahlungen der Beschäftigten. Die Entgeltinformationen stammen aus den Arbeitgebermeldungen zur Sozialversicherung, die eine Vollerhebung der Beschäftigten in Deutschland darstellen.



				Bruttomonatsentgelt

				Es handelt sich um das Arbeitsentgelt vor Abzug von Steuern (Lohnsteuer, Solidaritätsbeitrag, ggf. Kirchensteuer) und Sozialversicherungsbeiträgen (i. d. R. Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung). Dazu gehören auch
 
•  Urlaubs- und Weihnachtsgelder, Tantiemen, Gratifikationen,
•  Mehrarbeits-/Überstundenvergütungen und Mehrarbeitszuschläge,
•  Familienzuschläge,
•  Gefahrenzuschläge und Schmutzzulagen sowie
•  Provisionen und Abfindungen.


				Auswertungen über das Entgelt sind aufgrund der Verfahrensregeln des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung nur für den Stichtag 31. Dezember sinnvoll und aussagekräftig.



				Um vergleichbare Angaben zu erhalten, werden die Entgeltangaben 

A. auf einen einheitlichen monatlichen Zeitraum normiert und 
B. auf sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte einer Kerngruppe bezogen.  



				A. Die Berechnung

				Zwar werden die Entgelte für Beschäftigte zum Stichtag 31. Dezember gemessen, aber ihre sozialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelte beziehen sich immer auf den ganzen, bis zu diesem Tag durchgehenden Beschäftigungszeitraum. Dies geschieht durch die Berechnung des durchschnittlichen individuellen Bruttomonatsentgelts nach folgender Formel:



				Durchschnittliches individuelles Bruttomonatsentgelt    =                                              x



				Der Faktor 365,25 stellt die Gültigkeit der Berechnung sowohl für Gemein- als auch für Schaltjahre sicher.

Der Beschäftigungszeitraum kann das gesamte Kalenderjahr, im Extremfall aber auch nur einen Tag (den 31. Dezember) umfassen. Insbesondere bei der Berechnung durchschnittlicher Bruttomonatsentgelte bei kurzen Beschäftigungszeiträumen können sich deutlich überhöhte Werte ergeben. Umgekehrt kann bei bestimmten Konstellationen das Entgelt für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte unter der Geringfügigkeitsgrenze liegen.

Die Geringfügigkeitsgrenze liegt seit Januar 2013 bei 450 Euro, bis Dezember 2012 lag sie bei 400 Euro.



				B. Die Kerngruppe

				Die Darstellungen und Analysen werden i. d. R. auf sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe eingeschränkt. Die Kerngruppe bildet arbeitsmarktkonform Beschäftigte ab, die ein Marktentgelt erzielen. Durch diese Eingrenzung sind Vergleiche mit hoher Aussagekraft möglich, die nicht durch unterschiedliche gesetzliche Regelungen oder durch verschiedene Ausprägungen an Teilzeitbeschäftigung verzerrt sind. 



				In die Berechnung fließen Beschäftigte der Kerngruppe ein, die am 31. Dezember vollzeitbeschäftigt waren. Dennoch kann in früheren Monaten des Kalenderjahres eine Teilzeitbeschäftigung im gleichen Beschäftigungsverhältnis vorgelegen haben.



				Die Kerngruppe umfasst alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) abzüglich der Beschäftigten, für die eine besondere (gesetzliche) Vergütungsregelung zur Ausbildung, zur Jugendhilfe, zur Berufsförderung, zu Tätigkeiten in Behindertenwerkstätten oder zu Freiwilligendiensten gilt.



				Im Einzelnen gehören zur Kerngruppe folgende Personengruppen aus dem Meldeverfahren zur Sozialversicherung:
•  Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale
•  Nebenerwerbslandwirte
•  Nebenerwerbslandwirte saisonal bedingt
•  Unständig Beschäftigte (Meldung des Arbeitgebers)
•  Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters
•  Seeleute und Seelotsen
•  In der Seefahrt beschäftigte versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters
•  Unständig Beschäftigte (Meldung der Krankenkasse)  



				Die Aussagekraft von Auswertungen zum Entgelt von Personengruppen außerhalb der Kerngruppe ist eingeschränkt.



				Beitragsbemessungsgrenze

				Das sozialversicherungspflichtige Bruttomonatsentgelt ist von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung zu melden. Bei der Beitragsbemessungsgrenze handelt es sich um die Einkommenshöhe, bis zu der die Rentenversicherung Beiträge von den Beitragspflichtigen erhebt. Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze sind nicht rentenversicherungspflichtig. Die Bundesregierung passt die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung jährlich an. Die Grundlage hierfür bildet das Durchschnittseinkommen in Deutschland.



				Median und Quantile

				Die  Begrenzung der Einkommensverteilung am oberen Rand hat zur Folge, dass die Berechnung des arithmetischen Mittels methodisch nicht sinnvoll ist, da die tatsächlichen Bruttomonatsentgelte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze nicht bekannt sind. Ein geeignetes Mittel, um die Streuung der Entgelte zu charakterisieren, sind Quantile. Dabei wird die Anzahl der Personen in der Kerngruppe in gleichgroße Gruppen geteilt.

Die Entgeltstatistik betrachtet üblicherweise den Median. Er teilt die Entgelte in zwei Hälften: Eine Hälfte der Beschäftigten erzielt ein Entgelt unter dem Medianwert, das Entgelt der anderen Hälfte liegt über dem Median.

Der Median ist – anders als das arithmetische Mittel – gegenüber sogenannten Ausreißern robust, also gegenüber Werten, die extrem von anderen Werten abweichen. Da die Einkommensverteilung der Beschäftigten in den statistischen Auswertungssystemen der BA nur in klassierter Form (50-Euro-Schritte) vorliegt, kommt zur Berechnung des Medians eine Näherungslösung zur Anwendung.



				Unterer Entgeltbereich

				Als Beschäftigte des unteren Entgeltbereichs gelten Personen, die in sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung weniger als 2/3 des Medianentgelts aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten erzielen (Schwelle des unteren Entgeltbereichs). Diese Definition legt auch die „Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)“ zu Grunde.

Für West- und Ostdeutschland sind unterschiedliche Schwellen des unteren Entgeltbereichs definiert.



				Mindestfallzahlen und Medianentgelte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze

				Bei einer zu geringen Anzahl an Beschäftigten ist die Aussagekraft von Entgeltverteilungen eingeschränkt. Gleiches gilt für Medianentgelte und andere Verteilungsparameter sowie die Anzahl an Beschäftigten im unteren Entgeltbereich. Deshalb veröffentlicht die Statistik der BA keine Daten zu Entgeltverteilungen, Medianentgelten und anderen Verteilungsparametern sowie Beschäftigten im unteren Entgeltbereich in Regionen bzw. bei Merkmalskombinationen mit weniger als 500 Beschäftigten. In diesen Fällen ersetzt das Zeichen „X“ den Wert.

In der Berichterstattung der Entgeltstatistik werden Medianentgelte und andere Verteilungsparameter nicht ausgewiesen, wenn sie in der Entgeltklasse der Beitragsbemessungsgrenze liegen oder höher ausfallen. In diesen Fällen ersetzt das Zeichen „>“ den Wert.

				Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot der BA-Statistik:

				Methodenbericht „Bruttomonatsentgelte von Beschäftigten nach der Revision 2014“ 
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https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Bruttomonatsentgelte-nach-Revision-2014.pdf?__blob=publicationFile

Hinweise SVB GB

				Beschäftigungsstatistik

				Stand: 06.03.2020

				Methodische Hinweise zu sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten



				Grundlage der Statistik bildet das Meldeverfahren zur Sozialversicherung, in das alle Arbeitnehmer (einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten) einbezogen sind, die der Kranken- oder Rentenversicherungspflicht oder der Versicherungspflicht nach dem SGB III unterliegen. Auf Basis der Meldungen zur Sozialversicherung durch die Betriebe wird vierteljährlich (stichtagsbezogen) mit 6 Monaten Wartezeit der Bestand an sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten ermittelt.



				Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte umfassen alle Arbeitnehmer, die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind oder für die Beitragsanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung zu zahlen sind. Dazu gehören insbesondere auch Auszubildende, Altersteilzeitbeschäftigte, Praktikanten, Werkstudenten und Personen, die aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis zur Ableistung  von gesetzlichen Dienstpflichten (z. B.  Wehrübung) einberufen werden. Nicht  zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen dagegen  Beamte, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Berufs- und Zeitsoldaten sowie Wehr- und Zivildienstleistende (siehe o. g. Ausnahme).



				Als Midijobs bezeichnet man Beschäftigungsverhältnisse mit einem Arbeitsentgelt im Bereich von 450,01 bis 1300 Euro im Monat (bis 31.12.2012: von 400,01 bis 800 Euro; bis 30.06.2019: von 450,01 bis 850 Euro). Seit dem 1. Juli 2019 nennt man jenen Bereich nicht mehr Gleitzone, sondern „Übergangsbereich“.
Um Midijobber im Übergangsbereich als Geringverdiener zu entlasten, resultieren die Arbeitnehmeranteile aus einer reduzierten Bemessungsgrundlage. Bis zum 30.06.2019 führte die Reduzierung der Arbeitnehmerbeiträge zur Rentenversicherung bei Midijobs auch zu geminderten Rentenansprüchen, es sei denn, der Beschäftigte hat auf die Anwendung der Gleitzonenregelung in der Rentenversicherung ausdrücklich verzichtet. Dies ist im Übergangsbereich seit dem 01.07.2019 nicht mehr der Fall. Die verminderte Beitragsbemessungsgrundlage spielt für die Entgeltpunkte in der Rentenversicherung keine Rolle mehr. Damit entfällt auch die Notwendigkeit für Arbeitnehmer, auf die Anwendung der Gleitzone in der Rentenversicherung zu verzichten, um Rentennachteile zu vermeiden.
In der Statistik über Midijobs wird unterschieden nach:
•  Monatliches Arbeitsentgelt liegt durchgehend innerhalb des Übergangsbereichs
•  Monatliches Arbeitsentgelt liegt sowohl innerhalb als auch außerhalb des Übergangsbereichs („Mischfälle“)
Auswertungen zu den Midijobs können nicht quartalsweise, sondern nur zum Stichtag 31.12. vorgenommen werden. Nur für diesen Stichtag liegen weitgehend vollzählige Angaben über Beschäftigungen im Übergangsbereich vor. Auswertungen zu den Midijobs liegen ab dem Stichtag 31.12.2003 vor.



				Zu den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen zählen Arbeitsverhältnisse mit einem niedrigen Lohn (geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder mit einer kurzen Dauer (kurzfristige Beschäftigung). Beide werden auch als „Minijob“ bezeichnet.



				Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung (§ 14 SGB IV) regelmäßig im Monat die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreitet. Die Geringfügigkeitsgrenze beträgt bis einschließlich zum 31.12.2012 400 Euro und ab dem 01.01.2013 450 Euro. Regelmäßig bedeutet, dass, wenn die Grenze von 450 Euro nur gelegentlich und nicht vorhersehbar überschritten wird, trotzdem eine geringfügig entlohnte Beschäftigung vorliegt.
Eine Berichterstattung der ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigten erfolgt seit dem Stichtag 30.6.1999, geringfügig entlohnte Beschäftigte im Nebenjob können ab dem Stichtag 30.6.2003 ausgewertet werden.



				Auch die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See veröffentlicht Daten über geringfügig entlohnte Beschäftigte im Rahmen eines vierteljährlichen Geschäftsberichts. Diese Daten stellen keine amtliche Statistik dar und sind nicht geeignet, statistische Aussagen über die Entwicklung der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssituation in Deutschland zu treffen. Ebenso wenig sind sie eine verlässliche Grundlage für Erwerbstätigenrechnungen oder Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR). Sie liefern vielmehr Informationen über die Geschäftsprozesse der Minijob-Zentrale; es handelt sich somit um Geschäftsdaten. Daher sind die Daten auch nicht mit den statistischen Daten der BA, welche die amtliche Statistik über geringfügig entlohnte Beschäftigte führt, vergleichbar.



				Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV vor, wenn die Beschäftigung für eine Zeitdauer ausgeübt wird, die im Laufe eines Kalenderjahres, oder auch kalenderjahrüberschreitend, auf nicht mehr als drei Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich (z. B. durch einen auf längstens ein Jahr befristeten Rahmenarbeitsvertrag) begrenzt ist (im Zeitraum vor dem 01.01.2015 lagen die Fristen bei zwei Monaten oder insgesamt 50 Arbeitstagen). 
Auswertungen zu ausschließlich kurzfristig Beschäftigten sind ab Januar 2000 möglich. Kurzfristig Beschäftigte insgesamt sowie kurzfristig Beschäftigte im Nebenjob sind ab April 2003 auswertbar.
Diese weitere Unterteilung der Daten über kurzfristig Beschäftigte in ausschließlich und im Nebenjob kurzfristig Beschäftigte ist allerdings aus Geheimhaltungsgründen nicht zu empfehlen, da die Fallzahlen relativ gering sind.



				Werden von einer Person mehrere geringfügige Beschäftigungen ausgeübt, gelten folgende Regeln:
     1. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ist neben einer kurzfristigen Beschäftigung erlaubt.
     2. Bei der gleichzeitigen Ausübung von mehreren geringfügig entlohnten Beschäftigungen darf die 
         Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR nicht überschritten werden.                                              
     3. Bei der Ausübung von mehreren kurzfristigen Beschäftigungen darf die Grenze von drei Monaten oder 70
         Arbeitstagen, innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes, nicht überschritten werden.
Neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung ist die Ausübung einer geringfügigen (Neben-)Beschäftigung zulässig. Für den Fall, dass ein Arbeitnehmer neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern geringfügig entlohnte Beschäftigungen ausübt, gilt für die Bereiche der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, dass geringfügig entlohnte Beschäftigungen - mit Ausnahme einer geringfügig entlohnten Beschäftigung - mit einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen Beschäftigung zusammenzurechnen sind. Vgl. Richtlinien für die versicherungsrechtliche Beurteilung von geringfügigen Beschäftigungen (Geringfügigkeits-Richtlinien) vom 20. Dezember 2012.



				Mehrfachbeschäftigte, die gleichzeitig zwei oder mehr geringfügigen Beschäftigungen nachgehen, werden nur nach den Merkmalen der zuletzt aufgenommenen Beschäftigung ausgewiesen.



				Die erhobenen Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Eine Übermittlung von Einzelangaben ist daher ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden Zahlenwerte unter 3 und Daten, aus denen sich rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region oder in einem Wirtschaftszweig weniger als 3 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall). Hierbei gilt: Bei 3 bis 9 Betrieben, die hinter einer Beschäftigtenzahl stehen, darf keiner der Betriebe 50 oder mehr Prozent der Beschäftigten auf sich vereinen. Bei 10 oder mehr Betrieben dürfen auf keinen Betrieb 85 oder mehr Prozent der Beschäftigten entfallen.



				Weiterführende Informationen zur Statistik der sozialversicherungspflichtigen und geringfügigen Beschäftigung finden Sie unter:

				https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Qualitaetsberichte/Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-Beschaeftigung.pdf
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https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Qualitaetsberichte/Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-Beschaeftigung.pdf
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		Im Internet stehen statistische Informationen unterteilt nach folgenden Themenbereichen zur Verfügung:



				Fachstatistiken:

				Arbeitsuche, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung

				Ausbildungsmarkt

				Beschäftigung

				Einnahmen/Ausgaben

				Förderung und berufliche Rehabilitation

				Gemeldete Arbeitsstellen

				Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

				Leistungen SGB III



				Themen im Fokus:

				Berufe

				Bildung

				Corona

				Demografie

				Eingliederungsbilanzen

				Entgelt

				Fachkräftebedarf

				Familien und Kinder

				Frauen und Männer

				Langzeitarbeitslosigkeit

				Menschen mit Behinderungen

				Migration

				Regionale Mobilität

				Wirtschaftszweige

				Zeitarbeit



		Die Methodischen Hinweise der Statistik bieten ergänzende Informationen.



		Die Qualitätsberichte der Statistik erläutern die Entstehung und Aussagekraft der jeweiligen Fachstatistik.



		Das Glossar enthält Erläuterungen zu allen statistisch relevanten Begriffen, die in den verschiedenen Produkten der Statistik der BA Verwendung finden.





		Abkürzungen und Zeichen, die in den Produkten der Statistik der BA vorkommen, werden im 

		Abkürzungsverzeichnis				bzw. der Zeichenerklärung der Statistik der BA erläutert.



































https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Glossare/Generische-Publikationen/Gesamtglossar.pdfhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Einnahmen-Ausgaben/Einnahmen-Ausgaben-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Foerderung-und-berufliche-Rehabilitation/Foerderung-und-berufliche-Rehabilitation-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Gemeldete-Arbeitsstellen/Gemeldete-Arbeitsstellen-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Grundsicherung-fuer-Arbeitsuchende-SGBII/Grundsicherung-fuer-Arbeitsuchende-SGBII-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Leistungen-SGBIII/Leistungen-SGBIII-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/Berufe-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Bildung/Bildung-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Corona/Corona-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Demografie/Demografie-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Eingliederungsbilanzen/Eingliederungsbilanzen-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Glossare/Generische-Publikationen/Gesamtglossar.pdfhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Entgelt/Entgelt-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Fachkraeftebedarf/Fachkraeftebedarf-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Familien-Kinder/Familien-und-Kinder-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Frauen-und-Maenner/Frauen-und-Maenner-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Langzeitarbeitslosigkeit/Langzeitarbeitslosigkeit-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Menschen-mit-Behinderungen/Menschen-mit-Behinderungen-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Migration/Migration-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Regionale-Mobilitaet/Regionale-Mobilitaet-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Wirtschaftszweige/Wirtschaftszweige-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Zeitarbeit/Zeitarbeit-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Generische-Publikationen/Abkuerzungsverzeichnis.pdfhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Generische-Publikationen/Zeichenerklaerung.pdfhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodische-Hinweise/Meth-Hinweise-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Qualitaetsberichte/Qualitaetsberichte-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Ausbildungsmarkt/Ausbildungsmarkt-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
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